
Mann und später auch säe und ihre Kinder sind offen
bar überhaupt nur, weil sie von den Diebstählen der 
W. Vorteile zu genießen hofften, nach Erfurt übersie
delt, sie hat aus den großen Mengen Lebensmitteln, 
die ihr Mann auch nach ihrem Zuzug fortwährend 
noch heranbrachte, deren strafbare Herkunft erkennen 
müssen; auch daß sie als zugezogene Fremde von 
der A. täglich erhebliche Mengen Milch ohne Marken 
erhielt, mußte ihr auffallen, konnte säe unmöglich mit 
der von der W. behaupteten Gutwilligkeit der A. er
klären und mußte sie auf den Gedanken bringen, daß 
diese der W. irgendwie verpflichtet sein müsse. Alle 
diese Umstände haben die Angeklagte auch vor der 
obigen Erklärung der W. schon zu der Überzeugung 
bringen müssen, daß diese auf unreelle Art und Weise 
Marken erwerbe und an Geschäftsleute abgebe. Aber 
schon allein bei richtiger Beweiswürdigung obiger 
Feststellungen, nur bei ihrer Kenntnis der von der W. 
zugegebenen Umstände, war in der Überbringung der 
Marken an die A. zumindest eine Beihilfe zu der 
strafbaren Handlung der W. zu erblicken. Es war da
her das Urteil mit den tatsächlichen Feststellungen in
soweit aufzuheben.

Schließlich konnte auch den Rügen der Staatsan
waltschaft gegen die Freisprüche der H. sowie des 
Abteilungsleiters S. zu der Anklage des fahrlässigen 
Verstoßes gegen das Kontrollratsgesetz Nr. 50 der Er
folg nicht versagt werden.

In der Lebensmittelrücklaufstelle des Emährungs- 
amts, die diesen beiden Angeklagten unterstand, sind 
die schwerwiegenden Straftaten der Angeklagten W. 
jahrelang möglich gewesen. Eine unvoreingenommene 
Betrachtung der gesamten, aus den tatsächlichen Fest
stellungen zu schließenden Umstände nötigt also von 
vornherein zu der Vermutung, daß diese beiden An
geklagten zu einem wesentlichen Teil die Schuld daran 
tragen müssen, daß so erschreckende Mißstände im 
Ernährungsamt einreißen konnten, da sie der Quelle 
des Unheils, der Angeklagten W., am nächsten standen 
und daher am meisten verantwortlich zu machen sind.

Die hohe Bedeutung einer zureichenden Versorgung 
der Bevölkerung mit Lebensmitteln nötigt dazu, an die 
Sorgfaltspflicht gerade auch der leitenden Angestellten 
der für die Bewirtschaftung verantwortlichen Behörden 
strenge Ansprüche zu stellen. In der heutigen Emäh- 
irungsnotzeit haben Idie der Zwangsbewirtschaftung 
dienenden Urkunden sogar eine größere Bedeutung, 
als etwa Banknoten. Ein Bankvorsteher würde selbst
verständlich und mit Recht zur Verantwortung ge
zogen, wenn er es zuließe, daß eingenommene Gelder 
ohne sorgfältigste Überwachung dm Bankraum um
herliegen und vor dem Zugriffe einzelner Angestellter 
nicht geschützt wären. Auch ein Bäcker oder Lebens
mittelgeschäftsinhaber, der bestohlen wurde, weil er 
seine Marken nicht so sorgfältig vor etwaigen Zu
griffen der Kundschaft gesichert hat, daß ein Dieb
stahl nicht hätte Vorkommen können, wird mit Recht 
wegen fahrlässiger Vergeudung zur Verantwortung 
gezogen.

Gewiß ist zuzugeben, daß vom Vorsteher der Ab
teilung einer Behörde nicht verlangt werden kann, 
daß er hinter jedem Angestellten steht. Aber die Er
wägung des Urteils, daß die Angeklagten nicht hätten 
voraussehen können, daß sich ungetreue Angestellte an 
den Marken vergreifen könnten, ist schon nach allge
meiner Überlegung unzutreffend. Die Angeklagten sind 
durch die im Urteil des Landgerichts erwähnten ver
schiedenen Rundverfügungen wiederholt auf die Mög
lichkeit von Diebstählen hingewiesen und zu strengster 
Einhaltung aller Kontroll- und Überwachungsvor
schriften angehalten worden, solche fflebstähle sind 
im Laufe des Jahres 1947 in Thüringen in einer gan
zen Reihe zum Teil schwerer Fälle vorgekommen und 
waren die Ursache dieser Verfügungen, auch die fest
gestellten Vorkommnisse des Strafverfahrens gegen 
Z. und W. im Februar 1947 mit den aus den Feststel
lungen dieses Strafurteils ersichtlichen besonderen 
Mißständen, die damals schon im Ernährungsamt 
herrschten, ferner die Mitteilungen des anonymen 
Briefes vom Oktober 1947, von dem beide Angeklagten, 
wie aus den Gründen zu entnehmen ist, Kenntnis ge
habt haben und dessen Angaben aller Einzelheiten 
sich nachher in substantiiertester Weise der Wahrheit 
entsprechend herausstellten und den Verdacht auf die

W. lenkten, weiter das wiederholte Abhandenkommen 
ganzer Markenpakete — alles das sind nach der Auf
fassung des Senats schwerwiegende Umstände, durch 
die die Angeklagten hätten gewarnt sein müssen 
und auf Grund deren sie bessere Vorsorge hätten tref
fen können und müssen.

Auf die obige Erwägung allein kann jedenfalls die 
Verneinung einer Fahrlässigkeit der beiden Angeklag
ten nicht gestützt werden. Insoweit hätten vielmehr, 
insbesondere auch durch Anhörung von Sachverstän
digen, in bezug auf diese beiden Angeklagten eingehend 
weitere Einzelheiten festgestellt, und auf Grund die
ser an das Maß ihrer Sorgfaltspflicht sehr viel höhere 
Anforderungen gestellt werden müssen, als es durch 
das Urteil, in Verkennung der Bedeutung des Arti
kels II des Gesetzes, geschehen ist. Die Feststellung 
des Urteils, daß gerade dieser Punkt der Anklage nach 
jeder Richtung erörtert worden ist, entbindet nicht von 
eingehender Begründung der daraufhin getroffenen 
Beweiswürdigung, um dem Revisionsgericht die Mög
lichkeit der Nachprüfung dieser Gedankengänge auf 
ihre Folgerichtigkeit zu geben. So war insbesondere 
zu untersuchen, warum sofort nach dem ersten Dieb
stahl bzw. Verlust von Markenpäckchen lediglich der 
Vorgang protokolliert wurde, dann aber bis zum näch
sten Fall nichts geschah, statt durch Benachrichtigung 
der Kriminalpolizei strenge Ermittlungen anzustellen, 
weiter ob hiervon die Vorgesetzte Dienstbehörde 
pflichtgemäß benachrichtigt wurde und diese so über
haupt die Möglichkeit hatte, das bei Prüfungen zum 
Gegenstand von Beanstandungen zu machen, weiter, 
warum nicht in energischem Vorgehen von den Ange
klagten dafür gesorgt wurde, daß in Zukunft entweder 
alle eingehenden Marken sofort nach Eingang entwer
tet wurden, was, soweit erkennbar, in kürzester Zeit 
in Gegenwart der Ablieferer hätte möglich sein müs
sen, um dann erst, wenn Mißbrauch nicht mehr zu 
befürchten war, eingehend überprüft zu werden, oder, 
wenn das nicht durchführbar war, warum nicht die 
hereingenommenen Marken bis zu ihrer erst später 
möglichen Entwertung sorgfältig von einem Verant
wortlichen unter Verschluß gehalten wurden, so daß 
bis zu ihrer Herausgabe zur weiteren Verrechnung 
Diebstähle nicht Vorkommen konnten. Es war zu prü
fen, ob daraufhin eine weitere Bearbeitung der Mar
ken nur jeweils gegen quittungsmäßige Erfassung hätte 
durchgeführt werden können, ohne daß sämtliche her
eingekommenen Marken längere Zeit bis zu ihrer Ab
rechnung mehr oder weniger auf einem großen Haufen 
lagen und ungetreue Angestellte sich nach Belieben 
davon wegnehmen konnten. Genau wie bei jedem 
Bankgeschäft eine notwendig werdende Zählung, Um
sortierung oder Neubündelung der Banknoten sogar 
durch nichtangestellte Arbeitskräfte so weitgehend 
durchorganisiert ist, daß Verluste praktisch im allge
meinen nicht auftreten, hätten auch in der Marken
rücklaufabteilung des Ernährungsamtes entsprechend 
ausreichende Vorkehrungen getroffen werden müssen. 
Da das alles, wie schon die bisherigen Urteilsfeststel
lungen ergeben, nicht geschehen ist, — wodurch die 
Vorschrift, die Marken sorgfältig aufzubewahren, wirk
lich befolgt worden wäre — war zu prüfen, wie weit 
das den Angeklagten zum Vorwurf gemacht werden 
konnte, und wie weit es im Bereich ihres nach den 
vorhandenen Möglichkeiten gerecht abzuwägenden 
Pflichtenkreises lag. Festzustellen war auch, was das 
Urteil offen läßt, ob und warum die wiederholt gege
bene Vorschrift, vor allem Reisemarken zu entwerten, 
nicht befolgt wurde, was als besonderer Beweis für die 
etwaige nachlässige oder verantwortungslose Einstel
lung der Angeklagten zu ihren schwerwiegenden Ver
pflichtungen anzusehen wäre. Schließlich war auch zu 
ermitteln, welche Zeit die Entwertung dieser Reise
marken, wie überhaupt aller eingehenden Marken
bogen, in Anspruch genommen hätte und warum sie, 
trotzdem für die Entwertung und Nachzählung 12 bis 
15 Personen zur Verfügung standen, zeitmäßig nicht 
durchzuführen war. Daß Mängel in der Beaufsichti
gung vorhanden waren, geht auch aus der Umorgani
sation der ganzen Abteilung hervor, deren Vornahme 
durch den ursprünglichen Mitangeklagten St. das 
Landgericht diesem mit zutreffenden Gründen zugute 
gehalten hat. Der Umstand, daß in einem Ernährungs
amt Lebensmittelmarken, also Urkunden, die wichtiger 
und wertvoller waren als Geld, unter den Augen der
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